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Änderung der Vereinssatzung §7 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Absatz 1  bleibt unverändert  

Absatz 2 Änderung 

Bisher: Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. 

Neu: Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Der Austritt ist 

unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten und nur zum 30.06. und zum 30.09. 

eines Geschäftsjahres zulässig. 

Absatz 3 bleibt unverändert 

Absatz 4 Änderung 

Bisher:  Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem 

Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist 

das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich 

aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 

und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen diese 

Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss 

schriftlich binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

Neu:  Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem 

Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu äußern. Hierzu ist 

das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich 

aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen 

und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen diese 

Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss 

schriftlich binnen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
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Absatz 5 Änderung 

Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung wegen Zahlungsrückstand von Beiträgen oder Umlagen in 

Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann 

durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des 

2.Mahnschreibens, dass den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei 

Monate vergangen sind. 

Neu: Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 

schriftlicher Mahnung wegen Zahlungsrückstand von Beiträgen oder Umlagen in 

Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann 

durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des 

2.Mahnschreibens, dass den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, ein 

Monat vergangen ist. 

 

Der Vorstand     1. Vorsitzende  2. Vorsitzender 

Egestorf, den 23.02.2026  Gudrun Kalk   Hartmut Schmitz 


